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Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Funktionsvorbehalt  
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 

das Bundesverfassungsgericht hat sich in einem Grundsatzurteil vom 18.Januar 
2012 ( 2 BvR 133/10 ) mit der Reichweite des verfassungsrechtlichen Funktions-
vorbehalts in Art. 33 Abs. 4 GG befasst und dabei Grenzen für die Privatisierung 
hoheitlicher Aufgaben definiert.  
 

Gegenstand des Verfahrens ist die Verfassungsbeschwerde eines Maßregelvollzugspa-
tienten, der sich gegen die Anordnung und zwangsweise Durchführung einer besonde-
ren Sicherungsmaßnahme (Einschluss) durch private Mitarbeiter einer mit der Durch-
führung des Maßregelvollzugs beliehenen Gesellschaft privaten Rechts gewendet hat. 
Der Maßregelvollzug ist in Hessen einer gemeinnützigen landeseigenen GmbH über-
tragen, die mit den Hoheitsrechten beliehen wurde. Die Verfassungsbeschwerde wirft 
die Frage auf, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen Beschäftigte 
beliehener privater Träger im Maßregelvollzug Zwangsmaßnahmen anordnen und 
durchführen dürfen. Der Beschwerdeführer macht insbesondere geltend, dass derarti-
ge Grundrechtseingriffe wegen Art. 33 Abs. 4 GG, dem Funktionsvorbehalt, nur von 
Beamten durchgeführt werden dürften. 
 
Der Maßregelvollzug wird u.a. nach § 63 Strafgesetzbuch verhängt, wenn ein Täter 
wegen Schuldunfähigkeit oder verminderter Schuldfähigkeit nicht strafrechtlich ver-
folgt werden kann, gleichzeitig aber zu befürchten ist, dass er infolge seines Zustandes 
weitere erhebliche rechtswidrige Taten begeht und er deswegen für die Allgemeinheit 
gefährlich ist. Hier ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus an.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde zwar zurückgewiesen, 
dabei aber grundsätzlich zu Inhalt und Reichweite des Funktionsvorbehalts Stellung 
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genommen und sich zugleich mit der Frage befasst, inwieweit die Wahrnehmung ho-
heitlicher Aufgaben auf Private übertragen werden darf.  
 
Art. 33 Abs. 4 GG bestimmt, dass die Ausübung hoheitlicher Befugnisse als ständige 
Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen ist, die in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen. Der Funktionsvorbe-
halt weist die Ausübung hoheitlicher Befugnis als ständige Aufgabe dem Berufsbeam-
tentum zu, das nach Art. 33 Abs. 5 GG eine qualifizierte, loyale und gesetzestreue Auf-
gabenerfüllung in besonderer Weise sichert. Art. 33 Abs. 4 GG enthält damit für das 
Berufsbeamtentum eine institutionelle Gewährleistung eines Mindesteinsatzberei-
ches. Diese Regelungsintention des Verfassungsgebers würde, so die Entscheidung, 
verfehlt, wenn die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben dem Anwendungsbereich des 
Art. 33 Abs. 4 GG dadurch entzogen werden könnte, dass dieser Bereich privaten Trä-
gern überantwortet wird.  
 
Ausübung „hoheitsrechtlicher Befugnisse“ liegt zumindest dann vor, wenn Befugnisse 
zum Grundrechtseingriff im engeren Sinne ausgeübt werden, die öffentliche Hand also 
durch Befehl oder Zwang unmittelbar einschränkend auf grundrechtlich geschützte 
Freiheiten einwirkt. Wie weit diese Eingriffsbefugnis reichen muss, lässt der Senat of-
fen, da es im vorliegenden Fall mit der Anwendung unmittelbaren Zwanges und des 
Wegschließens in jedem Fall um den Eingriff in einen grundrechtlichen Kernbereich 
ging.  
 
Weiter setzt sich der Senat mit dem Begriff der „ständigen“ Aufgabenübertragung in 
Art. 33 Abs. 4 GG auseinander. Er stellt klar, dass es nicht darauf ankommt, wie häufig 
die Eingriffsbefugnis in der Praxis genutzt wird, sondern ob die Aufgabe selbst auf 
Dauer übertragen wird. Der Umstand, ob die übertragenen hoheitsrechtlichen Befug-
nisse häufig oder selten genutzt werden oder ob sie das Gesamtbild der Tätigkeit ent-
scheidend prägen, spielen für die Frage der „Dauerhaftigkeit“ keine Rolle. Relevant 
werden diese Aspekte nach Auffassung des Senats allerdings dann, wenn es um die 
Zulässigkeit der in Art. 33 Abs. 4 GG offengelassenen Ausnahme von den Regeln des 
Funktionsvorbehalts geht.  
 
Für dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis konstatiert das Bundesverfassungsgericht eine 
quantitative wie eine qualitative Dimension:  
 
In quantitativer Hinsicht dürfe von den Ausnahmemöglichkeiten nicht in einem Um-
fang Gebrauch gemacht werden, der dazu führt, dass der gesetzlich vorgesehene Re-
gelfall faktisch zum zahlenmäßigen Ausnahmefall wird. Alles andere würde der Ziel-
vorgabe des Art. 33 Abs. 4 GG zuwiderlaufen, dem Berufsbeamtentum einen Mindest-
einsatzbereich institutionell zu sichern.  
 
In der qualitativen Dimension sieht das Bundesverfassungsgericht - im Rückgriff auf die 
Diskussionen des parlamentarischen Rates - Spielräume dort, wo Aufgaben nicht als 
primär hoheitlich geprägt erachtet wurden, wie etwa wirtschaftliche Tätigkeiten oder 
im Bereich der Daseinsvorsorge. Ausnahmen seien vorrangig für solche Fälle gedacht, 
in denen der Sicherungszweck des Art. 33 Abs. 4 GG die Wahrnehmung der betreffen-
den hoheitlichen Aufgaben durch Berufsbeamte nicht erfordert oder im Hinblick auf 
funktionelle Besonderheiten nicht im gleichen Maße wie im Regelfall angezeigt er-
scheinen lasse. Abweichungen von Grundsatz des Funktionsvorbehaltes bedürfen da-
mit der besonderen Rechtfertigung durch einen besonderen sachlichen Grund. 
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Rein fiskalische Gesichtspunkte wonach eine Aufgabenwahrnehmung durch Nichtbe-
amte den öffentlichen Haushalt entlasten, werden als zulässige Begründung für ein 
Abweichen vom Funktionsvorbehalt ausgeschlossen. Ausdrücklich stellt das Bundesver-
fassungsgericht fest, dass die pauschale Erwägung, dass die Wahrnehmung von Aufga-
ben durch Berufsbeamte Kosten verursacht, die in anderen Organisationsformen – et-
wa im Privatisierungsfall – wegen der sich dann bietenden Möglichkeit der Aufgaben-
erledigung für Niedriglöhne – vermeidbar wären, kein Abweichen von der in Art. 33 
Abs. 4 GG zum Ausdruck gebrachten grundsätzlichen Wertung rechtfertige.  
 
Wirtschaftliche Gesichtspunkte werden gleichwohl nicht gänzlich ausgeschlossen. 
Ausnahmen vom Funktionsvorbehalt werden dann aber immer durch den Gesichts-
punkt der Verhältnismäßigkeit begrenzt. Einbußen an der institutionellen Absicherung 
qualifizierter und gesetzestreuer Aufgabenwahrnehmung seien umso weniger hin-
nehmbar, je intensiver eine bestimmte Tätigkeit Grundrechte berührt.  
 
Bezogen auf den konkreten Fall der Privatisierung des Maßregelvollzugs stellt das Bun-
desverfassungsgericht fest, dass der Vollzug strafrechtlich verhängter Freiheitsentzie-
hungen zum Kernbereich hoheitlicher Tätigkeit gehört. Der hier in Betracht stehende 
Maßregelvollzug stehe darin, auch was die Intensität der möglichen Grundrechtsein-
griffe angeht, dem Strafvollzug in nichts nach.  
 
Im Weiteren geht das Bundesverfassungsgericht dann jedoch davon aus, dass der 
Schutzbereich des Funktionsvorbehalts zwar betroffen, trotz der hohen Eingriffsinten-
sität aber eine Ausnahme auch hier nicht von vornherein ausgeschlossen sei. Dabei 
prüft der erkennende Senat ausführlich die konkrete Ausgestaltung des hessischen 
Maßregelvollzugs. Maßgeblich ist dabei, dass der Bereich im Wege einer formellen Pri-
vatisierung auf eine weiterhin zu 100 % in öffentlicher Hand befindliche gemeinnützi-
ge GmbH als Maßnahmeträger übertragen worden ist. Eine wesentliche Rolle spielt 
weiterhin der Umstand, dass in dieser Form die Verknüpfung mit psychiatrischen Ein-
richtungen Synergieeffekte erzeuge sowie verbesserte Personalgewinnungs-, Ausbil-
dungs- und Fortbildungsmöglichkeiten, die in ihrer Summe auch dem Maßregelvollzug 
zugutekämen. In die Bewertung fließt schließlich auch ein, dass die Verwendung von 
Beamten im hessischen Maßregelvollzug bereits seit langem nicht mehr üblich war. In 
Anbetracht der speziellen institutionellen Rahmenbedingungen und -bindungen denen 
der privatisierte hessische Maßregelvollzug unterworfen ist, sei danach in ausreichen-
der Weise sowohl eine gesetzesgebundene und demokratisch verantwortete Steuerung 
gewährleistet, wie auch ein die Grundrechte der Untergebrachten wahrender Vollzug.  
 
Das Urteil stellt dabei entscheidend darauf ab, dass die Privatisierung des hessischen 
Maßregelvollzugs eine rein formelle ist: Im konkreten Fall ist gesetzlich gewährleistet, 
dass die privaten Klinikträger mittelbar oder unmittelbar vollständig in der Hand eines 
öffentlichen Trägers, hier des Landeswohlfahrtverbandes, bleiben und dass die Träger 
damit von erwerbswirtschaftlichen Motiven und Zwängen freigestellt sind. Eine Auslie-
ferung der Vollzugsaufgaben an Kräfte und Interessen des privatwirtschaftlichen 
Wettbewerbs, die beispielsweise in Bezug auf die Verweildauer oder die Senkung von 
Behandlungs- und Betreuungskosten den gesetzlichen Vollzugszielen und der Wahrung 
der Rechte der Untergebrachten systemisch zuwiderlaufen könnten, finde in diesem 
Rahmen von vornherein nicht statt.  
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Ausdrücklich angesprochen ist die Situation von Arbeitskämpfen beim Einsatz von 
Nichtbeamten im Maßregelvollzug. Hier postuliert der Senat, dass die gebotene Ver-
meidung unverhältnismäßiger Gemeinwohlschädigungen und unverhältnismäßiger 
Beeinträchtigungen Dritter durch Notdienste sichergestellt werden muss.  
 
Wesentlich ist weiterhin, dass der Gesetzgeber in Hessen sichergestellt habe, dass – 
auch über den Beleihungsvertrag – unmittelbarer Einfluss auf die Durchführung des 
Maßregelvollzugs und die notwendigen personellen, sachlichen, baulichen oder organi-
satorischen Voraussetzungen genommen werden kann.  
 
Im konkreten Fall sieht das Gericht das durch weitreichende aufgabenbezogene Steue-
rungsbefugnisse sowohl des materiellen Aufgabenträgers wie des aufsichtsführenden 
Ministeriums gewährleistet.  
 
Der Senat betont weiterhin, dass das gesamte amtliche Handeln mit Entscheidungs-
charakter nach dem Demokratieprinzip der demokratischen Legitimation bedarf. Die 
Legitimationskette beinhaltet auch den parlamentarischen Einfluss auf die Politik der 
Regierung sowie die grundsätzliche Weisungsgebundenheit der Verwaltung gegenüber 
der Regierung. Für die zur Wahrnehmung von Hoheitsrechten notwendige Beleihung 
bedeutet das, dass die Möglichkeit parlamentarischer Kontrolle der Aufgabenwahr-
nehmung auch in der formal privatrechtlichen Gestaltung gewährleistet bleiben muss. 
Gerade angesichts des Grundrechtsbezugs komme dieser Kontrolle besondere Bedeu-
tung zu, auch weil die Beleihung Privater nicht zu einer Flucht aus der staatlichen Ver-
antwortung für die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben führen dürfe. Der Senat stellt 
dabei ausdrücklich fest, dass dies nicht nur in der Gestalt formaler rechtlicher Vorkeh-
rungen erfolgen darf, sondern dass sich diese Kontrollmöglichkeit auch in der Realität 
bewahrheiten muss.  
 
Im konkreten Fall sieht der Senat keinen Verstoß gegen das Demokratieprinzip, weil die 
Anforderungen an die demokratische Legitimation hoheitlichen Handelns – in der hes-
sischen Konstruktion - erfüllt sind. 
 

***** 
 
Die Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts schafft in einem besonders 
wichtigen Bereich, der Privatisierung von öffentlichen Aufgaben mit unmittelbarem 
Grundrechtsbezug, deutliche Klarheit. Anders, als der Urteilstenor zunächst vermuten 
lässt, stellt die Entscheidung keinen Freibrief für Privatisierungen und die Marginalisie-
rung des Berufsbeamtentums dar. Das Gericht bestätigt, dass der Funktionsvorbehalt 
weiter ernst zu nehmen und der Einsatz von Beamten auf diesem Feld weiterhin ver-
fassungsrechtlich geboten ist. Privatisierungen sind nach diesem Urteil auch im unmit-
telbaren grundrechtsrelevanten Bereich zwar nicht ausgeschlossen, es werden aber 
besondere Rechtsfertigungspflichten als Voraussetzung festgeschrieben und Privatisie-
rungen werden auch klare Grenzen gesetzt: Je stärker der Grundrechtsbezug ist, desto 
deutlicher müssen auch im organisatorischen Bereich die öffentlichen Bindungen rei-
chen. Bei Maßnahmen, die mit Freiheitsentzug und unmittelbaren Zwang verbunden 
sind, kommt danach ausschließlich eine rein formale Privatisierung in Betracht, die 
weiterhin maßgeblich die öffentliche Steuerung gewährleistet. Rein wirtschaftliche 
Erwägungen reichen nicht aus, Ausnahmen vom Funktionsvorbehalt zu rechtfertigen. 
Eine den Vorgaben dieses Urteils nicht entsprechende Ausgestaltung würde damit eine 
Privatisierung des Vollzugs wohl ausschließen.  
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Auch soweit Privatisierungen zugelassen werden, dürfen Argumente der Haushaltsent-
lastung nicht herangezogen werden, wenn sie sich auf die Aufgabenerledigung nieder-
schlagen. Privatisierungen etwa im Bereich des Strafvollzugs dürften damit neu zu 
überprüfen sein. 
 
Die Pressemitteilung des BVerfG ist in der Anlage beigefügt. 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme.  
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
 
 
      ( Peter Heesen ) 
- Bundesvorsitzender - 
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18. 'Januar 2OI2

Zur Privatisierung' des Maßregervorlzugs: Regelung der Anord.nung vonsi-cherungsmaßnahmen durch private pflÄgekräfte nach d.emhessischen Maßregrelvollzugsgesetz verfassung.sgemäß

Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde einesMaßregelvollzugspatienten zurückgewiesen, oer !icn gegen die Anordnungund Durchführung einer besonderen sicherungsmaßnahme (Einschfuss) durchBedienstete einer privatisierten Maßregelvolrzugseinrichtung wandte .

Über den sachverhart informiert die pressemitteilung Nr. 51,/2orr vom 17.August 20rr. sie kann auf der Homepage des Bunde"-r.rfr""rrngsgerichts(www.bundesverfassungsgericht. de) eingesetren werden

Der zweite senat des Bundesverfassungsgerichts hat entschieden, dass dieEingriffsgrundlage des S 5 Abs. 3 des hessischen
Maßregelvollzugsgeset.zes (HessMVof IzG) , der Bed.ienst.ete auchprivatisierter Maßregelvollzugseinrichtungen ermächtigt, bei cefahr imverzug vorläufig besondere sicherungsmaßnahmen gegen einen imMaßrege1vo11zug untergebrachten anzuordnen, mit dem Grund.gesetzvereinbar ist.

Der Entscheidung liegen im Vresentlichen folgende Erwägungen zugrunde:

Die gegen den Beschwerdeführer ergriffene Sicherungsmaßnahme beruht aufeiner verfassungskonformen Ermächtigungsgrund.lage .

1. Die Vorschrift des S 5 Abs. 3 HessMVollzG verstößt, indem sie auchBediensteten privater Träger von Maßregelvollzugseinrichtungen
Vollzugsaufgaben überträgt, nicht gegen den Grundsatz d.esFunktionsvorbehalts (Art. 33 Abs. 4 cG), nach dem die Ausübunghoheitsrechtficher Befugnisse a1s ständige Aufgabe ,,in der Retel'.
Angehörigen des öffentlichen Dienstes, die in einem
öffentlich-recht.fichen Dienst- und Treueverhält.nis stehen, d. h.
Beamten, vorbehaften ist.

Zwar gilt Art. 33 Abs. 4 cG auch für den Falr der übertragunghoheitlicher Aufgaben auf private. Die in S 5 Abs. 3 HessMVollzG
vorgesehene Befugnis zwr vorläufigen Anordnung besonderer
sicherungsmaßnahmen erweist sich jed.och al-s zufässige Ausnahme vom
Grundsatz des Funktionsworbehal_ts.

Abweichungen von diesem Grund.satz müssen durch einen spezifischen, demSinn der Ausnahmemöglichkeit entsprechenden Ausnahmegrund gerechtfertigt
sein. sie können nicht all"ein mit dem fiskafischen Gesichtspunkt
begründet werden, dass eine Aufgabenwahrnehmung durch Nichtbeamt.e den

http://www.bundesverfassungsgericht.delpressemitteilungen/bvg72-002.html 20.01.2012
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öf f ent.l,ichen Haushalt entrasten würde. .ledoch kann berücksichtigtwerden, ob eine Tätigkeit Besond.erheiten aufweist, a"r"ir.gu;-no"t.n undsicherungsnutzen des Einsatzes von Berufsbeamten hier in einem anderen -deutlich ungünstigeren - ars dem nach Art. 33 Abs. 4 cc im Regerfallvorauszusetzenden Verhältnis stehen

Hieran gemessen kann ein verstoß gegen Art. 33 Abs. 4 GG nichtfestgestellt werden. Die gewählte Privatisierungslösung zielt auf dieErhaltung des organisatorischen Verbundes d.er
Maßregelvollzugseinrichtungen und der sonst.igen bei,den jeweiligen
Trägern zusammengefassten psychiatrischen Eiirichtungen. Die Erhaltungdieses verbundes sof] durch synergieeffekte sowie verbessertePersonalgewinnungs-, Ausbildungs- und Fortbil-dungsmöglichkeiten geradeder Qualität des Maßregelvollzuges zugute kommen. Die Einschätzung, dassdiese vorzüge der Einbeziehung des tutaßregelvolrzuges in denprivatisierten verbund nicht. mit spürbarän Nachteilen im Hinbrick aufdie - besond.ers im Kernbereich hoheitlicher staatsaufgaben unabd.ingbare- sicherung qualif izierter und gesetzestreuer Aufgabenwahrnehmungerkauft worden sind, ist angesichts vorhandener Erfahrungen mit derrnanspruchnahme der Ausnahmemöqlichkeit des Art. 33 Abs. 4 GG imMaßregelvotlzug und angesichts der institution"rf"r. Ausgestaltung dererfolgten Privatisierung vom Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers undder für die Festfegung der vertraglichen Rahmenbedingungenverant\,üortlichen Regierung gedeckL .

Zum einen ist die privatj_sierung der hessischen
Maßregelvollzugseinrichtungen eine rein formefre. Di_e privatenMaßregelvollzugskliniken bleiben voll-ständig in der Hand einesöffentlichen Trägers, des Land.eswohffahrtsverbandes, und. sind d.amit vonerwerbswirt.schaftfichen Motiven und Zwängen freigesteflt. EineAuslieferung der Vollzugsaufgabe an Kräfte und rnteressen desprivatwirtschaftfichen wettbewerbs, die den gesetzlichen vo;;*zugsziefenund der wahrung der Rechte der untergebrachten systemisch zuwiderfaufen
können, findet nicht st.att. Die Verpflichtung der öffentlichen Hand, dieaufgabengemäße Ausstattung der Maßregelvollzugseinrichtungen zugewährleisten, wird in keiner weise berührt.. ni. personellen undsachfichen Ressourcen, von denen die Möglichkeit eines rechts- undinsbesondere grundrechtskonformen Vollzuges wesentfich abhängt, sind denprivatisierten Trägern d.er Maßregelvollzugseinrichtungen in !leictrerweise gewährleistet, wie das bei einer foimell öffentl-ichen ninrlchtungder Fafl- wäre- Für den bei EinsaLz von Nichtbeamten im Maßregelvo11zugnicht auszuschließenden Fal-l eines Streiks kann und muss die gebotene
vermeidung unverhäftnismäßiger Beeinträchtigungen Dritter durchNotdienste sichergestel-ft werden. Ferner sind die den Maßrege]vo11zug
betreffenden Rechtspflichten der privaten Einrichtungen und ihrer
Bediensteten durch weit.reichende Steuerungsbefugnisse des öf f entlichen
Aufgabent.rägers in einer den verhältnissen bei formefl
öffentlich-rechtficher organisation gleichwertigen Weise gesichert.

2. S 5 Abs. 3 HessMVollzG verstößt nicht. gegen die
verfassungsrechtlichen Anforderungen an die demokratische Legitimat.ion
hoheitlichen Handelns .

Diese muss in personeller und sachlich-inhaltlicher Hinsicht ein
insgesamt ausreichendes Niveau erlangen. Die Beleihung privat.er darf
nicht zu einer Ffucht aus der staatfichen Verantwortung führen. Die
Einschätzung des Gesetzgebers, dass dieser verantworLung unter den
gesetzt.en Rahmenbedingungen ausreichend Rechnung getragen ist, muss sich
in der Realität bewahrheiten. Die staatliche
Gewährf eistungsverant\,vortung für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung
schließt daher, auch für das parl_ament, eine entsprechende
Beobachtungspflicht ein. Dies erfordert unter anderem, dass die
Mö91 ichke i ten parlamentari scher KonLrolf e der Aufgabenwahrnehmung
unbeeinträchtigL bf eiben.

Seite 2 von 3
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Das danach erforderliche Legitimationsniveau ist für die im hessischenMaßregelvol1zug zu tref f enden grundrechtseingreif enden Entscheidungenausreichend gewährleistet. Der Leiter der je.,ieiligen Einrichtung und dieweiteren Arzte mit Leitungsfunktion sind aadurcir personell legitimiert,dass sie afs Beschäfrigre des Landeswohrfahr."r..i""ä;;--;;"';1r".öffentfichen Körperschaft besterrt werden. Die Anstefrung derBediensteten der privaten Maßregelvollzugseinrichtung steht dadurch ineinem Legitimationszusammenhang, dass dem seinersei-ts personelllegitimierten Leiter nach dem Beleihungsvertrag für die stellenbesetzungein vorschlagsrecht zusteht und die Geschäftsführung der privaLenEinrichtung an seine fachriche Beurteirung gebund.en ist.
sachfich-inhaltlich ist die Aufgabenwahrnehmung durch die privatisiertenEinrichtungsträger und d.ie dort tätigen personen durch deren Bindung andas Gesetz in Verbind.ung mit umfassend.en weisungsbefugnissen derverantwortlichen öffentlichen Träger - bei glei-hzeitlgem a,r==Jir.r"s vonweisungen der Geschäftsführung des privaten Trägers imZuständigkeitsbereich des Leiters der Einrichtung - legitimiert. Dievorgesehene Fachaufsicht ist nicht deshafb unzureichend, weif dasMaßregelvollzugsgesetz die für jede wirksame Aufsicht erforderfichenfnformationsgewinnungs- und Durchsetzungsmittel nicht ausdrücktichregelt' soweit der Beliehene durch ausdrückriche gesetzliche Regetungeiner Aufsicht des verantworLfichen öffentlichen Trägers unterworfen istund die Aufsichtsmittel nicht näher spezifiziert sind, kann eine sofchegesetzliche Regelung verfassungskonfoir ,rrr dahin ausgelegt werden, dassdie Aufsichtsbefugnis alfe zur effekt.iven wahrnehmung der staat-l-ichenGewährleistungsverantwortung erf orderf ichen rnformationsbeschaf fungs -und Durchsetzungsbefugnisse einschließt.

Die Aufgabenwahrnehmung der zuständigen Aufsichtsbehörden, die zueffektiver Aufsicht über die beliehenen privaten nicht nur berechtigt,sondern auch verpfrichtet sind, steht ihrerseits in dem notwendigendemokrat'ischen Legitimationszusammenhang. Dieser ist weder durch eineGeheimhal tung vertragl i cher Ausgestaltungen der Auf gabenwahrnehmung nochdurch sonstige Beschränkungen dÄr parlamäntarischen
Kontrof]möglichkeiten unterbrochen oder beeinträchtigt.
weiter ist zu berücksicht.igen, dass die Bedi-ensteten der privatenMaßregelvollzugsklinik nach S 2 Satz 6 HessMvo]lzcgrundrechtseingreifende Tätigkeiten nur insoweit ausführen dürfen, afsdiese durch weisungen der Leitungspersonen so programmiert sind, dasskeine Ermessensspielräume verbleiben oder im ninzeffalf verbfeibendeErmessensspielräume durch Angehörige d.er Leitungsebene ausgefürltwerden. soweit s 5 Abs. 3 HessMVollzG Bed.iensLete der privatenEinrichtung zv' vorläufigen sicherungsmaßnahmen ermächtigt, verbleibtallenfaffs ein schmaler Ermessensbereich und unterliegt die AusfüIlungdes Beurteilungsspiefraums durch die gesetzfiche pfficht derBediensteten zur unverzüglichen Unterrichtung des Einrichtungsleiterseiner präventiv wirksamen Rückkoppelung an dessen weisungsgewalt.
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